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Einleitung

Faktische Lebensgemeinschaften stellen nicht nur das Sachrecht, sondern auch 
das Kollisionsrecht vor besondere Herausforderungen.1 Beide Rechtsgebiete 
müssen sich der Tatsache stellen, dass viele Paare jenseits der klassischen fami-
lienrechtlichen Statusverhältnisse Verantwortung füreinander übernehmen und 
ihre Beziehung nicht durch Eheschließung oder Eingehung einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft formalisieren.2

Zahlreiche Rechtsordnungen sehen einen rechtlichen Rahmen für faktische 
Lebensgemeinschaften vor.3 Teilweise ergeben sich Rechte und Pflichten, die 
denjenigen des Eherechts in nichts nachstehen. In diesen Rechtsordnungen sind 
faktische Lebensgemeinschaften ein häufiges rechtstatsächliches Phänomen.4 
Andere Rechtsordnungen pönalisieren nichteheliches Zusammenleben bis heu-
te.5 In wieder anderen Rechtsordnungen bewegen sich faktische Lebensgemein-
schaften weitgehend im rechtsfreien Raum.6 Auch im deutschen Sachrecht gibt 
es anders als in vielen ausländischen Rechtsordnungen bislang keinen kohären-
ten rechtlichen Rahmen für nicht formalisierte Lebensgemeinschaften.7

Die Relevanz des Kollisionsrechts muss vor diesem Hintergrund wohl nicht 
weiter begründet werden. Bislang existiert jedoch weder im europäischen noch 
im autonomen deutschen IPR eine Kollisionsnorm, die faktische Lebensgemein-
schaften ausdrücklich erfasst. De  lege  lata ist fast alles strittig, weil sich die 
faktische Lebensgemeinschaft an der Schnittstelle von internationalem Schuld- 
und Familienrecht bewegt und viele Zuordnungsfragen deshalb ungeklärt sind. 

1 Mankowski, NZFam 2019, 890.
2 Vgl. zur Rechtssoziologie §  1 B (S.  7 ff.).
3 Siehe den sachrechtsvergleichenden Überblick unter §  2 (S.  17 ff.).
4 Henrich / Dutta / Ebert / Samtleben, Peru, S.  42 (Fn.  167): zwischen 25  % und 50  % aller 

Paare; ähnlich Henrich / Dutta / Ebert / Rissel, Venezuela, S.  27.
5 Vgl. zur Rechtshistorie noch §  1 A (S.  3 ff.).
6 Man ist insofern an den Napoleon Bonaparte zugeschriebenen Ausspruch erinnert: „Les 

concubins se passent de la loi, la loi se désinteresse d’eux“ (Zuschreibung etwa bei Escudey, 
Rn.  2 (S.  13 f.)).

7 Auch die von der Ampel-Regierung geplante „Verantwortungsgemeinschaft“ schafft inso-
fern keine Abhilfe, vgl. dazu eingehend Röthel/v. Kügelgen / Reibetanz, NJW 2024, 1925.



2 Einleitung

Das Schweigen des Gesetzgebers, gepaart mit den vielen offenen Streitfragen, 
führt zu großer Rechtsunsicherheit.

Diese Arbeit untersucht das Kollisionsrecht der faktischen Lebensgemein-
schaft, das Katharina Boele-Woelki jüngst als „relatively under-researched“ be-
zeichnet hat.8 Schwierigkeiten bereitet dabei bereits die Konturierung des Unter-
suchungsgegenstands „faktische Lebensgemeinschaft“: Vorerst sollen hiervon 
alle auf Dauer angelegten partnerschaftlichen Beziehungen verstanden werden, 
bei denen es sich mangels formaler Begründung weder um eine Ehe, noch um ein 
Verlöbnis, noch um eine eingetragene Lebenspartnerschaft handelt.9 Die nähere 
Konkretisierung und Abgrenzung bleibt Kapitel  1 vorbehalten, das die erforder-
lichen Grundlagen für die weitere Untersuchung legt. Die kritische Aufarbeitung 
der Diskussionen zum geltenden Recht im zweiten Kapitel bilden ihrerseits die 
Grundlage für den in Kapitel  3 erarbeiteten Regelungsvorschlag de lege ferenda. 
Dieser zielt darauf, das Hauptdefizit des geltenden Rechts – die erhebliche 
Rechtsunsicherheit in grenzüberschreitenden Konstellationen – unter Berück-
sichtigung der kollisionsrechtlichen Interessen zu verringern. Die Arbeit konzen-
triert sich auf das Kollisionsrecht. Weitgehend ausgeklammert bleibt das interna-
tionale Zivilverfahrensrecht, dem eine eigene, vom Kollisionsrecht abweichende 
Funktion zukommt.10

8 Boele-Woelki, in: Thouvenin (Hrsg.), Challenges of International Law, 2024, S.  377, 379.
9 Angelehnt an Gräf, S.  136 f., dieser wiederum im Anschluss an Buschbaum, RNotZ 2010, 

149, 151.
10 Freilich versprechen einzelne Ergebnisse dieser Untersuchung, etwa zur Auslegung der 

europäischen Systembegriffe, durchaus Erkenntnisse für das (europäische) internationale Zi-
vilverfahrensrecht, vgl. dazu in aller Kürze §  6 G (S.  184 ff.).



Kapitel  1

Grundlagen

Noch vor einer Analyse der lex lata oder Überlegungen de lege ferenda bedarf es 
einer Betrachtung der Grundlagen, die von übergreifender Bedeutung sind. Nach 
historischen, rechtssoziologischen und rechtspolitischen Überlegungen (§  1) fol-
gen sachrechtsvergleichende Beobachtungen (§  2). Es schließen sich die kolli-
sionsrechtlichen Grundlagen an (§  3). Das Kapitel endet mit einer Analyse der 
betroffenen kollisionsrechtlichen Interessen (§  4).

§  1 Rechtshistorische, rechtssoziologische und  
rechtspolitische Grundlagen1

A. Rechtsgeschichte

Die Historie der rechtlichen Behandlung faktischer Lebensgemeinschaften ist 
umfassend aufgearbeitet.2 Von Bedeutung für diese Untersuchung ist vor allem 
das Verhältnis von Ehe und faktischem Zusammenleben aus historischer Per-
spektive.

I. Ehe und Konkubinat in Antike und Mittelalter

Eine grundlegende Schwierigkeit bei der rechtshistorischen Betrachtung des 
Phänomens „faktisches Zusammenleben“, das in der rechtshistorischen For-
schung oft als „Konkubinat“ bezeichnet wird, ergibt sich daraus, dass die „Ehe“ 
in ihrem heutigen Verständnis erst seit etwa einem Jahrhundert existiert.3 Wie 
stellte sich partnerschaftliches Zusammenleben in der länger zurückliegenden 
Vergangenheit dar?

1 Die rechtsphilosophische Perspektive wird in dieser Untersuchung ausgeklammert. Vgl. 
dazu etwa Brudermüller, S.  45 ff. 

2 Etwa Antokolskaia, S.  61 ff., 74 ff., 88 f., 97 f., 110 f., 182 f., 200, 234 ff.; Becker, NELG; 
Wagner, in: Scherpe / Yassari (Hrsg.), Rechtsstellung, 2005, S.  15 ff., jeweils m. w. N.

3 Hierauf weist HKK-BGB / Saar, §§  1297–1302 BGB Anh.  II Rn.  36 zutreffend hin.
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Bereits in Jäger- und Sammlerkulturen existierten stabile Partnerschaften, die 
spätestens mit der Geburt von Kindern eine gewisse Stabilität gewannen.4 Im 
antiken Rom  erfuhr das Konkubinat erstmals als dauerhafte Lebens- und Ge-
schlechtsgemeinschaft zwischen Mann und Frau rechtliche Verankerung.5 Ab-
gesehen von der Bestellung einer Mitgift unterschied sich das Konkubinat von 
der Ehe lediglich durch den Eheschließungswillen der Partner (consensus facit 
nuptias).6 Familiale Paarbeziehungen waren weniger rechtliche denn soziale Er-
scheinungen.7 

Gleiches gilt für das germanische8 sowie zunächst auch das mittelalterliche 
Recht.9 In Frankreich und im deutschen Rechtsraum wurde die Ehe bis ins 
15.  Jahrhundert geschlossen, indem der Mann bei wiederholtem Beischlaf erklär-
te, die Ehe solle gültig sein.10 Mit der heutigen Form der Eheschließung vor dem 
Standesbeamten unter gleichzeitiger Anwesenheit beider Ehegatten (§§  1310 f. 
BGB) hat dies nichts gemeinsam.

Sieht man einmal von der Übergabe der Mitgift ab,11 erschwert das Fehlen 
eines Publizitätsakts die Abgrenzung von Ehe und eheähnlichem Zusammen-
leben erheblich.12 Wenig überraschend wurden heimliche, sog. klandestine Ehe-
schließungen, und bigamische Verhältnisse beobachtet.13 Weil die katholische 
Kirche hierin einen „Missstand“14 erblickte, wurde anlässlich des Trienter Kon-

4 HKK-BGB / Saar, §§  1207–1303 BGB Anh.  II Rn.  34 m. w. N.
5 Digesta Iustiniani 25, 7; Codex Iustinianus 5, 26. Vgl. Antokolskaia, S.  61; HKK-BGB /  

Saar, §§  1297–1302 BGB Anh.  II Rn.  37. Hiervon ausgenommen ist freilich die Kaiserzeit 
Konstantins I. (306–337 AD), in der vorübergehend erste Einflüsse der Kirche spürbar wurden. 
Das Konkubinat zwischen Männern der Oberschicht und Frauen der Unterschicht wurde ver-
boten und Schenkungen an „Konkubinen“ waren unwirksam, vgl. Antokolskaia, S.  63.

6 Kaser / Knütel, §  58 Rn.  2, 32; HKK-BGB / Saar, §§  1297–1302 BGB Anh.  II Rn.  39.
7 Kaser / Knütel, §  58 Rn.  2; Kroppenberg, in: Kroppenberg et al. (Hrsg.), Rechtsregeln, 

2009, S.  43, 49.
8 HKK-BGB / Saar, §§  1207–1303 BGB Anh.  II Rn.  43 f.; Dreier / Brosius-Gersdorf, Art.  6 

GG Rn.  1: Die sog. Muntehe, die als vorzugswürdige Partnerschaftsform galt, wurde durch 
Sippenvertrag geschlossen, während die sog. Friedelehe lediglich auf dem Konsens der Ehe-
gatten beruhte.

9 HKK-BGB / Saar, §§  1207–1303 BGB Anh.  II Rn.  50 führt die Abwesenheit von Form-
erfordernissen darauf zurück, dass die Kirche, die die Jurisdiktion über das Eherecht an sich 
zog, die Ehe „als dem Recht vorgegebene Erscheinung“ begriff.

10 HKK-BGB / Saar, §§  1297–1302 BGB Anh.  II Rn.  55.
11 Vgl. Kaser / Knütel, §  59 Rn.  7; HKK-BGB / Saar, §§  1297–1302 BGB Anh.  II Rn.  43 

(zur germanischen Muntehe).
12 Antokolskaia, S.  110 f. (zum Hochmittelalter); HKK-BGB / Saar, §§  1297–1302 BGB 

Anh.  II Rn.  36.
13 Kaser / Knütel, §  58 Rn.  33; Kroppenberg, in: Kroppenberg et al. (Hrsg.), Rechtsregeln, 

2009, S.  43, 50 f.
14 Vgl. Antokolskaia, S.  88 zur frühen Haltung der Kirche gegenüber dem Konkubinat.
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zils im Jahr 1563 die kirchliche Eheschließung zur einzig legitimen Grundlage 
partnerschaftlichen Zusammenlebens erklärt.15 Fortan behielt in Westeuropa die 
Kirche die umfassende Jurisdiktion über das Eherecht.16

II. Rechtliche Anerkennung nichtehelicher Beziehungen in Antike  
und Mittelalter

Das Konkubinat der griechischen und römischen Antike17 diente zunächst als 
Ehesubstitut für (freie) Personen, die ihren Partner mangels Eheschließungsfähig-
keit nicht heiraten konnten.18 Bereits unter der Justinianischen Dynastie (518–
602 AD) hatte das Konkubinat eheähnliche Wirkungen (inaequale coniugium); 
der Unterschied lag lediglich in der sozialen Anerkennung.19

Das Konkubinat war zunächst eine Intim- bzw. Geschlechtsgemeinschaft aus 
Mann und Frau.20 Überlieferungen über gleichgeschlechtliche Partnerschaften 
neben der Ehe finden sich sowohl aus dem antiken Griechenland (klassisch- 
hellenische Päderastie) als auch aus dem antiken Rom, die indes dem Kaiser 
vorbehalten waren.21 Auch das verschiedengeschlechtliche Konkubinat war in 
der nachklassischen Zeit vor allem unter verwitweten Männern aus der Ober-
schicht populär, die keine Wiederverheiratung wünschten.22

Charakteristisch ist aus historischer Sicht das Nebeneinander von Ehe und 
eheähnlicher Beziehung.23 Dies deutete sich bereits im griechischen und römi-
schen Recht an,24 wird aber spätestens im germanischen Recht deutlich: Die ger-

15 Gaudemet-Tallon, Rec. des Cours 226 (1991), 21, 155; Abdruck des Beschlusses bei 
Wagner, in: Scherpe / Yassari (Hrsg.), Rechtsstellung, 2005, S.  15, 32.

16 Im Hoch- und Spätmittelalter hatte die Kirche umfassenden Gestaltungsanspruch über 
das Eherecht. Erst zu Beginn der Neuzeit musste die Kirche Kompetenzeinbußen zugunsten 
des Staates hinnehmen, dazu HRG / Buchholz, S.  1194 ff.; zur Entwicklung im common law: 
Katz, Legal History IV, S.  160 ff.

17 Zu den Wirkungen: Hartmann, S.  218 ff.; Kaser / Knütel, §  58 Rn.  51.
18 Antokolskaia, S.  63 bezeichnet das römische Konkubinat daher als „marriage substitute 

for unequals“; HKK-BGB / Saar, §§  1297–1302 BGB Anh.  II Rn.  37 (zum antiken Griechen-
land).

19 Antokolskaia, S.  63; Kaser / Knütel, §  58 Rn.  52 f.
20 Antokolskaia, S.  61; Dreier / Brosius-Gersdorf, Art.  6 GG Rn.  2; HKK-BGB / Saar, 

§§  1297– 1302 BGB Anh.  II Rn.  37
21 Vgl. Coester-Waltjen, ZEuP 2018, 320, 349 m. w. N.
22 Antokolskaia, S.  63.
23 HKK-BGB / Saar, §§  1297–1302 BGB Anh.  II Rn.  35.
24 Vgl. Antokolskaia, S.  88 f.; HKK-BGB / Saar, §§  1297–1302 BGB Anh.  II Rn.  46, jeweils 

zur Haltung der Kirche gegenüber polygamen Beziehungen. Vgl. auch die Ausführungen von 
Kaser / Knütel, §  58 Rn.  52 zur nachklassischen Zeit, denen zufolge die rechtlichen Wirkungen 
des Konkubinats davon abhängig gemacht wurden, dass lediglich eine Frau zur Konkubine 
„genommen“ wurde.
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manische Kebsehe erlaubte merowingischen Herrschern, mehrere „Nebenfrau-
en“ zu nehmen.25 Auch in der Karolingerzeit war es innerhalb der Aristokratie 
üblich und Ausdruck von Nobilität, eine oder mehrere Konkubinen neben einer 
Ehefrau zu haben.26 Es ergibt sich eine funktionelle Zweiteilung von Ehe und 
Konkubinat: Während die Ehe politisch-dynastischen Zwecken dient, bietet das 
Konkubinat Raum für individuelle Liebe und Zuneigung.27 Zwar lehnte die Kir-
che polygame Beziehungen bereits im Hochmittelalter ab,28 der funktionellen 
Zweiteilung wurde jedoch erst mit dem Konzept der bürgerlichen Liebesheirat in 
der Neuesten Zeit ein Ende gesetzt.29

III. Neuzeitliche Entwicklungen

Das Zeitalter der Aufklärung änderte nichts an der rechtlichen Ächtung des Kon-
kubinats seit dem Trienter Konzil.30 Vielmehr erfuhr das Zusammenleben außer-
halb der Ehe eine Pönalisierung durch die Stadtrechtsreformationen als Hurerei 
und Unzucht.31 Eine liberalere Haltung der Rechtsordnungen gegenüber nicht-
ehelichen Beziehungen setzte sich erst in der Neuesten Zeit durch.32 Erste An-
zeichen für diese Entwicklung lassen sich im heutigen Russland im Zuge der Ok-
toberrevolution ab 1917 beobachten. Die radikal-ablehnende Haltung der neuen 
kommunistischen Führungselite gegenüber der Kirche33 führte dazu, dass ab dem 
1.1.1927 informelle Lebensgemeinschaften mit Ehewirkungen ausgestattet wur-
den.34 Im Jahr 1944 wurde die faktische Sowjetehe freilich wieder abgeschafft.35

25 HKK-BGB / Saar, §§  1297–1302 BGB Anh.  II Rn.  43; Wagner, in: Scherpe / Yassari (Hrsg.), 
Rechtsstellung, 2005, S.  15, 24.

26 Antokolskaia, S.  97 f.; HKK-BGB / Saar, §§  1297–1302 BGB Anh.  II Rn.  46.
27 Kroppenberg, in: Kroppenberg et al. (Hrsg.), Rechtsregeln, 2009, S.  43, 51.
28 Antokolskaia, S.  110.
29 Kroppenberg, in: Kroppenberg et al. (Hrsg.), Rechtsregeln, 2009, S.  43, 51.
30 Vgl. den vielzitierten Ausspruch Napoleons: „Les concubins se passent de la loi, la loi se 

désinteresse d’eux.“ Umfassend zum Zeitalter der Aufklärung Wagner, in: Scherpe / Yassari 
(Hrsg.), Rechtsstellung, 2005, S.  15, 35 ff.

31 Kroppenberg, in: Kroppenberg et al. (Hrsg.), Rechtsregeln, 2009, S.  43, 51; HKK-BGB /  
Saar, §§  1297–1302 BGB Anh.  II Rn.  61; weitere Nachweise zu Strafnormen bei Bradley,  
 IJLPF 15 (2001), 22, 23.

32 Dazu sogleich C II (S.  14 ff.).
33 Vgl. Leshchenko, in: Kroppenberg et al. (Hrsg.), Rechtsregeln, 2009, S.  251, 257 f.
34 Vgl. Staudinger / Gamillscheg, 10./11.  Aufl. 1973, Vorbem. vor Art.  13 EGBGB Rn.  329. 

Antokolskaia, S.  246 ff. beschreibt die Entwicklungen als „radical social engineering“: Obwohl 
die Bevölkerung zutiefst religiös war, erklärten die Kommunisten ihren Sieg gegen die „reli-
gious superstition of the population“. Die heutige Rechtsstellung faktischer Lebensgemein-
schaften in der Ukraine ist auf diese Gesetzgebung zurückzuführen (Süß / Ring / Himmelreich, 
Ukraine, Rn.  104).

35 Bilinsky, FamRZ 1966, 521; Staudinger / Mankowski, Art.  13 EGBGB Rn.  682.
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Nach Jahrhunderten kirchlicher Jurisdiktion über das Eherecht hat sich das 
säkulare westeuropäische Recht vom kirchlichen Eherecht emanzipiert.36 In 
Deutschland fand die „Bürgerliche Ehe“ nach dem Kulturkampf zwischen Staat 
und Kirche im späten 19.  Jahrhundert ihren Weg in das Bürgerliche Gesetz-
buch.37 Bis heute ist die Ehe stark von sittlichen und religiösen Anschauungen 
geprägt.38 Gleichzeitig wird seit der „sexuellen Revolution“ der 1960er Jahre 
eine Entkopplung von Sexualität, Zusammenleben und Ehe beobachtet; nicht-
eheliche Kohabitation hat sich in den 1970er Jahren als neue Lebensform gesell-
schaftlich etabliert.39 

B. Soziologische Hintergründe

I. Trends und Entwicklungen

Die soziologischen Strukturen und Hintergründe nichtehelichen Zusammen-
lebens sind inzwischen gut erschlossen.40 In den modernen westlichen Gesell-
schaften41 nimmt die absolute Zahl faktischer Lebensgemeinschaften kontinuier-
lich zu.42 Im Jahr 2023 lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamts in 
Deutschland 16,5  % aller Paare in einer faktischen Lebensgemeinschaft.43 EU-
weit wurden im Jahr 2022 42,2  % aller Kinder in nichteheliche Lebensgemein-

36 Schwab, FamRZ 2017, 1284, 1287. 
37 MüKo-BGB / Koch, Einl. FamR Rn.  2 ff.; HKK-BGB / Thier, §§  1303–1312 BGB Rn.  29 ff.
38 Vgl. Staudinger / Löhnig, Einl. zu §§  1303–1312 BGB Rn.  22. Zur Bedeutung der Ehe in 

der heutigen Zeit etwa Burkart, Soziologie der Paarbeziehung, 2018, S.  138 ff.; Nave-Herz, Die 
Ehe in Deutschland, 2022.

39 Burkart, Soziologie der Paarbeziehung, 2018, S.  132.
40 Umfassende Darstellung bei Boele-Woelki et al., Principles, S.  16 ff. (basierend auf 29 

europäischen Länderberichten); Burkart, Soziologie der Paarbeziehung, 2018, S.  123 ff.; 
Peuckert, Familienformen im sozialen Wandel, 2019, S.  99 ff.; Überblick zu Westeuropa: 
Schneider, in: Arránz Becker / Hank / Steinbach (Hrsg.), Handbuch Familiensoziologie, S.  157, 
170 f. Vgl. bereits Kiernan, IJLPF 15 (2001), 1, 3. Zu den Schwierigkeiten der statistischen 
Erfassung Goossens, IJLPF 35 (2021), 1, 10 f.

41 Dieser Trend wird aber auch in Afrika, Lateinamerika und in der Karibik beobachtet, vgl. 
van de Kaa, PopulBull 41 (1987), 1, 17; Boele-Woelki et al., Principles, S.  8, 16 ff.; Steuerwald, 
S.  123 f.; zu den USA: Atwood / Cahn, Houston JIntlL 44 (2022), 191, 192 f.

42 2019 gab es in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts ca. 3,256  Mio. 
faktische Lebensgemeinschaften, davon 942.000 mit minderjährigem Kind im Haushalt. Hinzu 
kommen 90.000 gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften (Statistisches Bundesamt, Fami-
lie, Lebensformen und Kinder, Datenreport 2021, 2.1 Tabelle 1, S.  52, 59). 

43 Vgl. Statistisches Bundesamt, Tabelle „Paare nach den Paarformen, Formen des Zusam-
menlebens“, abrufbar unter <https://www.destatis.de/DE/Home/> (zuletzt abgerufen am 8.8. 
2024).

https://www.destatis.de/DE/Home/


8 §  1 Rechtshistorische, rechtssoziologische und rechtspolitische Grundlagen

schaften geboren.44 In Deutschland belief sich im Jahr 2023 der Anteil der Le-
bensgemeinschaften an allen Familien mit minderjährigen Kindern auf 12  % 
(2013: 10  %), wobei der Anteil in Ostdeutschland mit 21  % signifikant höher war 
als in Westdeutschland (10  %).45 Gleichzeitig sind die Eheschließungszahlen in 
den letzten Jahrzehnten gesunken.46

II. (Rechts-)Soziologische Grundstrukturen

Warum leben Menschen heute zunehmend in nicht formalisierten Lebensge-
meinschaften?47 

Wie bereits in der Vergangenheit, liegt der erste Hauptgrund darin, dass einige 
Paare ihre Beziehung aus rechtlichen Gründen nicht formalisieren können.48 Vie-
le Rechtsordnungen ermöglichen gleichgeschlechtlichen Paaren keine Eheschlie-
ßung.49 Auch kann unter Umständen eine gescheiterte Ehe (noch) nicht geschie-
den werden, sodass den Partnern nichts anderes bleibt als das faktische Zusam-
menleben.50

Der zweite Grund liegt darin, dass viele Partner ihre Beziehung nicht formali-
sieren wollen. Teils handelt es sich um eine bewusste Ablösung von der Fami-
lienform der Eltern.51 Andere Paare führen von vornherein nur eine „Beziehung 

44 Eurostat, Tabelle „Living births outside marriage, selected years, 1960–2022“, abrufbar 
unter <https://ec.europa.eu/eurostat/> (zuletzt abgerufen am 8.8.2024). Dabei wurden aller-
dings registrierte Partnerschaften mit einbezogen.

45 BMFSFJ, Familienreport 2024, S.  36 f.
46 Die Zahl der Eheschließungen pro 1.000 Einwohner in Deutschland sank von 1950–2022 

von 11 auf 4,6 (vgl. Statistisches Bundesamt, Tabelle „Eheschließungen je 1.000 Einwohner“, 
abrufbar unter <https://www.destatis.de/DE/Home/> (zuletzt abgerufen am 8.8.2024)). Zwi-
schen 1999 und 2009 stieg die Anzahl faktischer Lebensgemeinschaften um 44  % an, während 
die Zahl der Ehen um 6  % zurückging (vgl. Steuerwald, S.  103). 

47 Aufarbeitung der Rechtstatsachen bereits bei Kreyenfeld / Konietzka, in: Scherpe / Yassari 
(Hrsg.), Rechtsstellung, 2005, S.  45 ff.; umfassende Zusammenfassung der soziologischen Ur-
sachenforschung in Großbritannien und den USA bei Lewis, IJLPF 15 (2001), 159, 160 ff.

48 Weinreich / Klein / Weinreich, NELG Rn.  13 unterscheidet die voreheliche Lebensgemein-
schaft, die Quasi-Ehe, die institutionalisierte nichteheliche Lebensgemeinschaft, die freie Part-
nerschaft sowie die nacheheliche Lebensgemeinschaft.

49 Sutherland, in: Eekelaar / George (Hrsg.), Routledge Handbook, 2021, S.  64, 65. Vor der 
Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft wurde das Phänomen des nichtehelichen 
Zusammenlebens häufig in engem Zusammenhang mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften 
gesehen, vgl. Antokolskaia, S.  374 ff. (die gleichgeschlechtliche Ehe wird hier als letzte Ent-
wicklungsstufe für faktische Lebensgemeinschaften bezeichnet); Atwood / Cahn, Houston 
 JIntlL 44 (2022), 191, 192 f.

50 Sutherland, in: Eekelaar / George (Hrsg.), Routledge Handbook, 2021, S.  64, 65. Vgl. zur 
parallelen Situation im antiken Rom  bereits A I (S.  3 ff.).

51 Vgl. Dethloff, FamR, §  8 Rn.  4. Nach Goossens, IJLPF 35 (2021), 1, 14, ist dies umso 
häufiger der Fall, je jünger die Partner sind.

https://ec.europa.eu/eurostat/
https://www.destatis.de/DE/Home/
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auf Zeit“.52 Wieder andere lehnen die Bindungen, die sich aus Güter-, Unterhalts- 
und Scheidungsfolgenrecht ergeben, strikt ab.53 Häufig scheuen die Partner die 
rechtlichen Konsequenzen einer (erneuten) Eheschließung, etwa den Verlust von 
Renten- oder Pensionsansprüchen.54

Bei den meisten Gemeinschaften geht es weniger um eine prinzipielle Ableh-
nung des Instituts Ehe.55 Meist ist ein echter gemeinsamer Wille, was die Partner-
schaft genau sein oder werden soll, noch nicht gebildet.56 Es handelt sich um eine 
„Erprobungsphase“, in der die Partner nach und nach in eine immer festere Bin-
dung hineinwachsen.57 Zu Beginn dieser Phase haben die Partner regelmäßig 
noch getrennte Haushalte (living apart together).58 

In soziologischen Untersuchungen wird eine Verlängerung der Erprobungs-
phase beobachtet: Das Erstheiratsalter steigt.59 Jüngere Menschen leben häufiger 
als ältere in faktischen Lebensgemeinschaften.60 Die Frage nach der Formalisie-
rung der Beziehung steht häufig erst bei der Geburt gemeinsamer Kinder auf der 
Tagesordnung, aber auch dann unterbleibt zunehmend die Eheschließung.61 Ei-

52 Typisch für die Phase der Postadoleszenz, siehe Peuckert, S.  96.
53 Sutherland, in: Eekelaar / George (Hrsg.), Routledge Handbook, 2021, S.  64, 65.
54 Dies wird bei den zunehmend beobachteten „Alters-WGs“ eine Rolle spielen. Vgl. Deth-

loff, FamR, §  8 Rn.  4.
55 Kroppenberg, in: Kroppenberg et al. (Hrsg.), Rechtsregeln, 2009, S.  43, 53. Peuckert, 

S.  97 berichtet von einer Studie aus dem Jahr 1983, der zufolge die nichteheliche Lebensge-
meinschaft bei 41  % der Befragten eine Vorstufe zur Ehe oder eine Probeehe war; nur für 28  % 
der Befragten handelte es sich um eine Alternative zur Ehe. Vgl. auch Steuerwald, S.  125, 
demzufolge sich in den meisten nord- und westeuropäischen Ländern kaum noch verheiratete 
Paare finden lassen, die nicht zuvor schon zusammengewohnt und -gewirtschaftet haben.

56 Vgl. Boele-Woelki et al., Principles, S.  33, denen zufolge die meisten faktischen Lebens-
gemeinschaften durch Eheschließung beendet werden; Sutherland, in: Eekelaar / George (Hrsg.), 
Routledge Handbook, 2021, S.  64, 66.

57 Burkart, Soziologie der Paarbeziehung, 2018, S.  98 f., 111 ff.; Steinbach / Helms, FamRZ 
2020, 476, 478.

58 Vgl. Peuckert, S.  120, der zwei Haupttypen von living apart together-Partnerschaften 
unterscheidet (a. a. O., S.  121): (1.) living apart together als Ausdruck eines auf Unabhängigkeit 
ausgerichteten Beziehungsideals sowie (2.) living apart together als ausbildungs- oder berufs-
bedingte Kompromisslösung.

59 Dies führt zu einer Verdrängung des Verlöbnisses, vgl. Holzhauer, FS Jayme II, 2004, 
S.  1447, 1449; Kreyenfeld / Konietzka, in: Scherpe / Yassari (Hrsg.), Rechtsstellung, 2005, 
S.  45, 61 f.; Lewis, IJLPF 15 (2001), 159, 170; Peuckert, S.  37 f.

60 Antokolskaia, S.  368; Goossens, IJLPF 35 (2021), 1, 13 f.
61 Der Anteil nichtehelich geborener Kinder in Deutschland hat sich im Zeitraum 1993–2022 

mehr als verdoppelt (<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1324/umfrage/uneheliche-
kinder- anteil-an-allen-geburten/> (zuletzt abgerufen am 8.8.2024)). Dabei gibt es ein deutli-
ches Ost-West-Gefälle: 2021 wurden in Ostdeutschland fast doppelt so viele Kinder außerhalb 
einer Ehe geboren wie in Westdeutschland (<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2007 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1324/umfrage/uneheliche-kinder-anteil-an-allen-geburten/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1324/umfrage/uneheliche-kinder-anteil-an-allen-geburten/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/200794/umfrage/anteil-der-nichtehelich-geborenen-kinder-in-deutschland/
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nes der Hauptergebnisse soziologischer Trennungsforschung ist die gegenüber 
Ehen erhöhte Instabilität faktischer Lebensgemeinschaften.62

III. Sozioökonomische Aspekte

Faktische Lebensgemeinschaften werden sowohl in den unteren als auch den 
oberen Einkommensschichten beobachtet.63 Innerhalb des Beziehungsgeflechts 
kommt es regelmäßig zu einem strukturellen Gefälle: Die Aufgabenteilung in der 
Partnerschaft geht häufig dahin, dass ein Partner die Kinder betreut und deshalb 
nicht oder nur in Teilzeit arbeitet.64 Dies ermöglicht wiederum die Erwerbstätig-
keit des anderen Partners. Die klassische Aufgabenteilung führt zur Vermögens-
mehrung lediglich eines Partners – dabei handelt es sich auch heute noch65 in der 
Regel um den berufstätigen Mann.66 In heterosexuellen Partnerschaften über-
nimmt in der Regel die Frau die Sorge für etwaige Kinder.67 Während der Dauer 
der Beziehung darf der andere Partner hieran freilich partizipieren, weshalb die 
formal-juristische Zuordnung nicht hinterfragt wird.68 Je länger die Beziehung 
fortwährt, desto mehr beziehungsspezifische Investitionen sind zu erwarten.69 Im 
Falle des Scheiterns der Lebensgemeinschaft führt die formal-juristische Zuord-
nung zu erheblichen Nachteilen für den nicht erwerbstätigen Partner.70 Die sich 
hieraus ergebenden Härten treffen typischerweise Frauen.71 

94/umfrage/anteil-der-nichtehelich-geborenen-kinder-in-deutschland/> (zuletzt abgerufen am 
8.8.2024)).

62 Steinbach / Helms, FamRZ 2020, 476, 478.
63 Goossens, IJLPF 35 (2021), 1, 16 f. erkennt einen „link between cohabitation and   poverty“; 

ebenso Lewis, IJLPF 15 (2001), 159, 170 (für Großbritannien). Peuckert, S.  104 f. legt dar, dass 
die nichteheliche Lebensgemeinschaft vorwiegend eine Lebensform von Personen mit höheren 
Bildungsabschlüssen ist, und im Falle heterosexueller Gemeinschaften von einer formalen Bil-
dungsüberlegenheit der Frau gekennzeichnet ist. Zudem sei die nichteheliche Lebensgemein-
schaft in Großstädten häufiger als in Kleinstädten und ländlichen Gebieten anzutreffen 

64 Boele-Woelki et al., Principles, S.  70; Dethloff, FS Frank, 2008, S.  81, 95 f.
65 Ein Zustand, der bis in die Antike zurückgeht, vgl. HKK-BGB / Saar, §§  1297–1302 

BGB Anh.  II Rn.  35.
66 Boele-Woelki et al., Principles, S.  71; Dethloff, FS Schwab, 2005, S.  343, 344; Goossens, 

IJLPF 35 (2021), 1, 28; Pollmann-Schult, in: Arránz Becker / Hank / Steinbach (Hrsg.), Hand-
buch Familiensoziologie, 2023, S.  675, 681 f.; vgl. auch die Ausführungen der EU- Kommission 
im Zuge der Entstehung der EuGüVO: COM(2011) 126 final, S.  9.

67 Vgl. die Zahlen des Statischen Bundesamts aus dem Jahr 2023 (abrufbar unter <http://bit.
ly/40sJufQ> (zuletzt abgerufen am 8.8.2024)). 

68 Vgl. Coester-Waltjen, NJW 1988, 2085, 2087 f.
69 Steinbach / Helms, FamRZ 2020, 476, 479 f., die derartige Investitionen gleichzeitig als 

„Trennungsbarriere“ bezeichnen.
70 Boele-Woelki et al., Principles, S.  70.
71 Vgl. etwa Lind, in: Asland et al. (Hrsg.), Nordic Cohabitation Law, 2015, S.  1, 9.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/200794/umfrage/anteil-der-nichtehelich-geborenen-kinder-in-deutschland/
http://bit.ly/40sJufQ
http://bit.ly/40sJufQ
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